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Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/57/L.28 und Add.1)] 

  57/42. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
der Organisation der Islamischen Konferenz 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Oktober 1982, 38/4 vom 28. Ok-
tober 1983, 39/7 vom 8. November 1984, 40/4 vom 25. Oktober 1985, 41/3 vom 
16. Oktober 1986, 42/4 vom 15. Oktober 1987, 43/2 vom 17. Oktober 1988, 44/8 vom 
18. Oktober 1989, 45/9 vom 25. Oktober 1990, 46/13 vom 28. Oktober 1991, 47/18 vom 
23. November 1992, 48/24 vom 24. November 1993, 49/15 vom 15. November 1994, 50/17 
vom 20. November 1995, 51/18 vom 14. November 1996, 52/4 vom 22. Oktober 1997, 
53/16 vom 29. Oktober 1998, 54/7 vom 25. Oktober 1999, 55/9 vom 30. Oktober 2000 und 
56/47 vom 7. Dezember 2001, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3369 (XXX) vom 10. Oktober 1975, mit der 
sie beschloss, die Organisation der Islamischen Konferenz einzuladen, als Beobachter an 
den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung und ihrer Nebenorgane teilzuneh-
men, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs1, 

 unter Berücksichtigung des Wunsches beider Organisationen, auf politischem, wirt-
schaftlichem, sozialem, humanitärem, kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet weiter 
eng zusammenzuarbeiten, ebenso wie bei ihrer gemeinsamen Suche nach Lösungen für glo-
bale Probleme, wie zum Beispiel Fragen des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit, der Abrüstung, der Selbstbestimmung, der Entkolonialisierung, der grundlegenden 
Menschenrechte sowie der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, 

 unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Vereinten Nationen, in denen die Förde-
rung der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen durch regionale Zusammenarbeit be-
fürwortet wird, 

 Kenntnis nehmend von der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen, ihren Fonds und Programmen und Sonderorganisationen und der Organisation der 

_______________ 
1 A/57/405. 
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Islamischen Konferenz, ihren Nebenorganen und ihren Fach- und angeschlossenen Insti-
tutionen, 

 feststellend, dass in den zehn Schwerpunktbereichen der Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Organisationen sowie bei der Bestimmung weiterer Kooperationsbereiche er-
freuliche Fortschritte erzielt wurden, 

 überzeugt, dass die Festigung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der 
Islamischen Konferenz und ihren Organen und Institutionen zur Förderung der Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen beiträgt, 

 erfreut über die Ergebnisse der allgemeinen Tagung der Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen Konferenz und 
ihrer Nebenorgane und Fach- und angeschlossenen Institutionen, die vom 9. bis 11. Juli 
2002 in Wien abgehalten wurde, 

 mit Genugtuung über die Entschlossenheit beider Organisationen, die bestehende Zu-
sammenarbeit durch die Ausarbeitung konkreter Vorschläge in den festgelegten Schwer-
punktbereichen der Zusammenarbeit und auf politischem Gebiet weiter zu festigen, 

 1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs1; 

 2. stellt mit Genugtuung fest, dass die Organisation der Islamischen Konferenz ak-
tiv an der Arbeit der Vereinten Nationen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen mitwirkt; 

 3. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation der Islamischen Konfe-
renz, im Rahmen ihrer gemeinsamen Suche nach Lösungen für globale Probleme, wie zum 
Beispiel Fragen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, der Abrüstung, der 
Selbstbestimmung, der Entkolonialisierung, der grundlegenden Menschenrechte, der sozia-
len und wirtschaftlichen Entwicklung sowie der technischen Zusammenarbeit, auch weiter-
hin zu kooperieren; 

 4. begrüßt die Bemühungen der Vereinten Nationen und der Organisation der Isla-
mischen Konferenz, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen in Bereichen 
von gemeinsamem Interesse weiter zu verstärken und zu prüfen, wie die tatsächlichen Mo-
dalitäten dieser Zusammenarbeit verbessert werden können; 

 5. begrüßt und anerkennt die fortlaufende Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und der Organisation der Islamischen Konferenz auf dem Gebiet der Friedens-
schaffung, der vorbeugenden Diplomatie und der Friedenssicherung und nimmt Kenntnis 
von der engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen bei der Friedens-
konsolidierung, dem Wiederaufbau und der Entwicklung in Afghanistan; 

 6. begrüßt die Bemühungen der Sekretariate der beiden Organisationen, den Infor-
mationsaustausch, die Koordinierung und die gegenseitige Zusammenarbeit in Bereichen 
von gemeinsamem Interesse auf politischem Gebiet sowie ihre laufenden Konsultationen zu 
verstärken, mit dem Ziel, die Modalitäten dieser Zusammenarbeit weiter auszuarbeiten; 

 7. begrüßt außerdem die regelmäßig stattfindenden Begegnungen auf hoher Ebene 
zwischen dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der Organi-
sation der Islamischen Konferenz sowie zwischen hochrangigen Vertretern der Sekretariate 
der beiden Organisationen und legt ihnen nahe, an wichtigen Tagungen der beiden Organi-
sationen teilzunehmen; 
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 8. legt den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen nahe, ihre Zusammenarbeit mit den Nebenorganen und Fach- und ange-
schlossenen Institutionen der Organisation der Islamischen Konferenz, insbesondere durch 
die Aushandlung von Kooperationsabkommen, weiter auszubauen, und bittet sie, für häufi-
gere Kontakte und Begegnungen zwischen den Koordinierungsstellen für die Zusammenar-
beit in den Schwerpunktbereichen zu sorgen, die für die Vereinten Nationen und die Orga-
nisation der Islamischen Konferenz von Interesse sind; 

 9. fordert die Vereinten Nationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere die federführenden Stellen, nachdrücklich auf, der Orga-
nisation der Islamischen Konferenz und ihren Nebenorganen und Fach- und angeschlosse-
nen Institutionen im Interesse einer verbesserten Zusammenarbeit mehr technische und son-
stige Hilfe zu gewähren; 

 10. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten Bemühungen um eine ver-
stärkte Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz und ihren Nebenorganen und Fach- und angeschlossenen Institutionen im Dien-
ste der gemeinsamen Interessen der beiden Organisationen auf politischem, wirtschaftli-
chem, sozialem, kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung über den Stand der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
der Organisation der Islamischen Konferenz Bericht zu erstatten; 

 12. beschließt, den Unterpunkt "Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der Islamischen Konferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

56. Plenarsitzung 
21. November 2002 

  

  


